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Begründung zur 37. Änderung des Flächennutzungsplans „Erweiterung Elfershausen Ost“ 
der Gemeinde Malsfeld, Ortsteil Elfershausen 

 

 

1. Anlass und Ziel der Planung 

Der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan enthält nach der beabsichtigten städte-
baulichen Entwicklung für das gesamte Gemeindegebiet die in den Grundzügen dargestellte Bo-
dennutzung. Die Städte und Gemeinden haben gemäß § 1 Abs. 3 BauGB Bauleitpläne aufzustel-
len bzw. zu ändern, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erfor-
derlich ist. 

 

Die Gemeinde Malsfeld beabsichtigt mit der Änderung des Flächennutzungsplans in der Gemar-
kung Elfershausen auf einer Fläche von ca. 0,1 ha die Voraussetzungen für eine Gemischte Bau-
fläche – Dorfgebiet (MD) zu schaffen.  

Zielsetzung ist, im östlichen Anschluss an eine bestehende gemischte Baufläche auf Grund kon-
kreter Nachfrage kleinflächig Baufläche für den Eigenbedarf zu ermöglichen.  

Hierzu ist die Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich.  

 

Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan ist der Änderungsbereich als ‚Fläche für die Landwirt-
schaft‘ dargestellt. 

Geplant ist die Darstellung als „Gemischte Baufläche – Dorfgebiet (MD) “. 

2. Planverfahren 

Aufstellungsbeschluss 

Für die 37. Änderung des Flächennutzungsplans „Erweiterung Elfershausen Ost“ erfolgte am 
25.06.2020 die förmliche Aufstellung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Malsfeld (am 
02.10.2020 ortsüblich bekannt gemacht). 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
§ 3 Abs. 1 Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgt in der Zeit 
vom 09.10.2020 bis einschließlich 10.11.2020. Hierauf wurde ortsüblich am 02.10.2020 hinge-
wiesen. 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgt in der Zeit vom 28.12.2020 bis 
einschließlich 08.02.2021, ortsüblich bekannt gemacht am 19.12.2020. 
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Beteiligung der Behörden nach § 4 Baugesetzbuch (BauGB) 

§ 4 Abs. 1 Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB erfolgt in der Zeit vom 09.10.2020 bis einschließlich 10.11.2020 mit An-
schreiben vom 02.10.2020. 

§ 4 Abs. 2 Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 
2 BauGB erfolgt in der Zeit vom 28.12.2020 bis einschließlich 08.02.2021 mit Anschreiben vom 
18.12.2020. 

 

3. Lage und Erschließung  

3.1 Räumlicher Änderungsbereich  

 
Änderungsbereich (unmaßstäblich) 

Der am Ostrand von Elfershausen liegende Änderungsbereich umfasst Teilflächen der Flurstücke 
146/1 und 146/2 von Flur 5 in der Gemarkung Elfershausen und weist eine Größe von ca. 0,1 ha 
auf. 
 
Der Änderungsbereich wird im Norden von landwirtschaftlich genutzten Flächen (Grünland) be-
grenzt. Weiter nördlich befindet sich ein Aussiedlerhof. 
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Östlich schließen sich weitere als Grünland genutzte landwirtschaftliche Fläche an und daran 
angrenzend der Friedhof des Ortsteils Elfershausen.  

Im Westen grenzt Bebauung an (im FNP als Gemischte Baufläche dargestellt).  

Im Süden bildet die Hauptstraße (L3435) die Grenze, daran anschließend im Südwesten eine 
Gemischte Baufläche und landwirtschaftliche Flächen im Südosten. 

 
 
 

3.2 Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Änderungsbereiches erfolgt über die ‚Hauptstraße‘ (L 3435). 
Von Hessen Mobil wurde bezüglich der Anbauverbotszonen und die Zufahrtsbeschränkungen 
gem. §23 HStrG (Hessisches Straßengesetz) eine Verlegung der Ortsdurchfahrtsgrenze in Aus-
sicht gestellt: 

Aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse, dass 

- ein Gehweg zum Friedhof nördlich der Landesstraße bereits vorhanden ist, 

- es sich um einen Lückenschluss zwischen Bebauung und Friedhof handelt und 

- sich ein Wohnhaus in Gegenlage befindet 

bestehen für den vorliegenden Fall von Hessen Mobil keine grundsätzlichen Bedenken gegen die 
Realisierung des Vorhabens.  
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4. Planerische Rahmenbedingungen  

4.1 Raumordnung und Landesplanung 

Regionalplan Nordhessen 
Im RPN 2009 ist der Änderungsbereich etwa je zur Hälfte als ‚Vorranggebiet Siedlung - Bestand‘ 
und als ‚Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft‘ dargestellt. 
 

 
Ausschnitt RPN 2009 
 
Landschaftsrahmenplan Nordhessen (LRP) 2000 
Karte Zustand und Bewertung: mäßig strukturiert, ackerbaulich geprägt; mittlere Vielfalt. 
Karte Entwicklung: keine Aussagen 

4.2 Landschaftsplan 

Für den Änderungsbereich trifft der Landschaftsplan folgende Aussagen: 
Bestand: 
Grünland, außerhalb im Bereich des Friedhofes Einzelbäume 
Planung: 
Erhalt der Grünlandnutzung und der außerhalb des Planungsgebietes vorhandenen Einzel-
bäume, Pflanzung einer Baumreihe am Südrand der Landesstraße. 
Spezifische landschaftsplanerische bzw. naturschutzfachliche Aussagen (geschützte und schutz-
würdige Bereiche, Biotopvernetzung u.a.) sind nicht getroffen worden. 
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4.3 Schutzgebiete und –objekte 

 

Ausschnitt Natureg 

 

Schutzgebiete nach wasserrechtlichen Vorgaben  

Im Änderungsbereich befinden sich keine Schutzgebiete nach wasserrechtlichen Vorgaben. 

 
Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) 
Es sind keine Objekte nach Hessischem Denkmalschutzgebiet vorhanden. 

 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Hessisches Ausführungsgesetz zum Bun-
desnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) 
Geschützte Teile von Natur und Landschaft gem. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bzw. 
gem. Hessischem Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) wie Na-
tura 2000, Naturschutz-, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, gesetzlich geschützte Bio-
tope u.a. sind nicht betroffen.  

 

Archäologische Fundstellen und Bodendenkmale  

Archäologische Fundstellen und Bodendenkmale sind nicht bekannt.  

 

4.4 Vorbelastungen durch Altlasten und Kampfmittel 

Es liegen keine Hinweise auf Vorbelastungen durch Altlasten und Kampfmittel vor. 
 

5. Planungsalternativen 

Alternativen aus städtebaulicher und landschaftsplanerischer bzw. umweltbezogener Sicht: 
 
Die Bauplätze im zuletzt erschlossenen Baugebiet „Rasenweg“ wurden innerhalb kurzer Zeit alle 
verkauft. Es besteht eine kontinuierliche Nachfrage nach weiteren Bauplätzen. 
  



37. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Malsfeld 

 

 
planungsgruppe stadt + land  Seite 7 

Leerstand: 
In Elfershausen ist kein Gebäudeleerstand zu verzeichnen, umnutzbare Flächen stehen ebenfalls 
nicht zum Verkauf / zur Verfügung, ebenso wie Flächen der Innenentwicklung oder Nachverdich-
tung (Baulücken: keine Verkaufsbereitschaft der Eigentümer, Vorhalten für die Kinder bzw. En-
kel). 
Mit der jetzigen, kleinflächigen Erweiterung soll eine konkrete Nachfrage nach Baufläche befrie-
digt werden. 
Die Fläche ist auf Grund der bereits bestehenden gegenüberliegenden Bebauung und Lage zwi-
schen Ortsrand und Friedhof einschließlich bereits bestehendem Bürgersteig geeignet. 
Als räumliche Alternativen wurden der Bereich südlich des Saalweges am östlichen Ortsrand so-
wie die Fläche zwischen Friedhof und Aussiedlerhof geprüft. Beide kommen nicht in Betracht 
(Flächenverfügbarkeit im Bereich Saalweg sowie Erschließungssituation und regionalplanerische 
Bedenken im Bereich zwischen Friedhof und Aussiedlerhof).  
Am westlichen Ortsrand soll kein weiteres Heranrücken an das Interkommunale Gewerbegebiet 
des Zweckverbandes Gewerbegebiet Mittleres Fuldatal erfolgen. 
Eine Erweiterung des Ortsteiles nach Norden oder Süden ist aus topografischen und naturschutz-
fachlichen Gründen nicht möglich.  

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Der Änderungsbereich würde weiterhin landwirtschaftlich als Grünland genutzt werden. 

6. Umweltprüfung / Umweltbericht 

Gemäß § 2 Abs. 4 und § 2a Baugesetzbuch (BauGB) ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen 
für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung 
durchzuführen. Aufgabe der Umweltprüfung ist die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der geplanten Nutzungen und Vorhaben. Die 
Umweltprüfung ist unselbstständiger Teil im Aufstellungsverfahren. Ihre Ergebnisse sind im Um-
weltbericht darzustellen. 

Es wird ein Umweltbericht für die 37. Änderung des Flächennutzungsplans erstellt. 

6.1 Ergebnisse des Umweltberichts 

Folgende Beeinträchtigungen sind nicht zu vermeiden bzw. nur bedingt zu minimieren: 
 Kleinflächiger Verlust von unversiegelten Offenflächen 
 Verlust von Böden mit mittlerem Produktionspotential und Einschränkung der 

Regelungsfunktionen durch Überbauung bzw. Vollversiegelung 
 Veränderung des Orts-/Landschaftsbildes durch Bebauung und versiegelte Flä-

chen 
 
Die Wirkungs- und Risikoanalyse zeigt auf, dass die Eingriffswirkungen auf spezifische Schutz-
güter wie folgt einzustufen sind: 

 auf das Schutzgut Fläche als hoch  
 auf das Schutzgut Boden einschließlich dessen Regelungsfunktionen als hoch 
 auf das Schutzgut Wasser bzw. auf den lokalen Grundwasserhaushalt als gering 
 auf das Schutzgut Vegetation/Biotope als gering, auf Fauna / Artenschutz / Lebensräume 

als gering 
 auf das Schutzgut Klima/Klimafunktionen als gering 
 auf das Schutzgut Landschaftsbild und auf Erholungs-/Freiraumnutzung als gering 
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 auf das Schutzgut Mensch/Bevölkerung bzgl. der Landwirtschaft als mittel sowie auf be-
nachbarte Wohnnutzungen (Teilschutzgut Wohnen) als gering  

 auf Kultur- und Sachgüter als gering  
Die Wirkungs- und Risikoanalyse zeigt auf, dass die Eingriffswirkungen auf spezifische Schutz-
güter zusammengefasst als gering-mittel einzustufen sind.  
 

6.1.1 Eingriff und Maßnahmen 

Eingriffe in Natur und Landschaft, im Sinne des BNatSchG § 14, sind Veränderungen der Gestalt 
oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Ver-
bindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zur Kompensation sind nur notwendig, wenn ein 
Eingriff vorliegt (gem. § 15 BNatSchG).  

Für die geplante Überbauung und Versiegelung ist ein Ausgleich notwendig. 

 

6.1.2 Mögliche Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Die folgenden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind auf Bauantragsebene zu 
konkretisieren. 

 Auf den Garten-/Freiflächen Anpflanzen von Bäumen, Obstbäumen und Sträuchern 
 An der nördlichen und östlichen Außengrenze Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 

auch zur landschaftlichen Einbindung und zur Abgrenzung gegenüber dem Friedhof 
 Verwendung möglichst hoher Anteile wasserdurchlässiger Oberflächenmaterialien 
 Abgehobener Oberboden ist bei Veränderungen der Erdoberfläche in nutzbarem Zustand 

erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen  
 Bei temporärer Nutzung von Böden (Anlage von Baustelleneinrichtungsflächen und 

Baustraßen) sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um das Bodengefüge vor schädli-
chen Verdichtungen zu schützen, zu dem sind ggf. Tabuzonen auszuweisen 

 Behandlung des Bodens nach DIN 18915, so Abschieben und getrennte Lagerung des 
humosen Oberbodens, Wiederherstellung des typischen Bodenprofils, Lockerung offen 
gefahrener verdichteter Flächen, Rekultivierung aller Bauflächen 

 

6.1.3 Ausgleich / Kompensation 

Aus landschaftsplanerischer und naturschutzfachlicher Sicht lässt sich der Eingriff in Natur und 
Landschaft im Änderungsbereich voraussichtlich nur z.T. ausgleichen.  
Von daher ist eine zusätzliche Kompensationsmaßnahme erforderlich. Die Ermittlung des Kom-
pensationsbedarfs und eine entsprechende Kompensationsmaßnahmen werden auf Bauantrags-
ebene geregelt.  

 

6.1.4 Artenschutz 

Die geänderte Gesetzeslage durch die sogenannte "kleine Artenschutznovelle" im Rahmen der 
Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) von Dezember 2007 erfordert seither bei 
der Vorhabenzulassung die Beachtung und fachliche Auseinandersetzung mit den artenschutz-
rechtlichen Vorgaben. Nach dem Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen 
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(HMUELV, 2. Fassung Mai 2011) ist ein artenschutzrechtlicher Beitrag immer dann erforderlich, 
"wenn es bei Vorhaben und Plänen begründete Hinweise gibt, dass nach europäischem Recht 
geschützte Tier- und Pflanzenarten beeinträchtigt werden können". Hierbei ist die Prüfung der 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG vorzunehmen.  
Bzgl. der Tierwelt sind im Änderungsbereich ein Vorkommen bzw. eine Beeinträchtigung von ar-
tenschutzrechtlich relevanten Arten und von Arten, die im Rahmen der Eingriffsregelung zu be-
trachten sind, nicht zu erwarten. 
Auf eine faunistische Erfassung und ein Gutachten wird aufgrund der vorhandenen Biotop-/Le-
bensraumstrukturen im Änderungsbereich verzichtet.  
 
Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG kann für alle Arten/Artengruppen aus-
geschlossen werden.  

 

 

7. Flächenbilanz 

Art der Nutzung Gültiger FNP 
ha 

Änderung 
ha 

Fläche für die Landwirtschaft 
 
Gemischte Baufläche (MD) 
 

0,1 ha 0 
 

0,1 ha 
 

 

8. Zusammenfassung 

Die Gemeinde Malsfeld beabsichtigt mit der Änderung des Flächennutzungsplans in der Gemar-
kung Elfershausen auf einer Fläche von ca. 0,1 ha die Voraussetzungen für eine Gemischte Bau-
fläche – Dorfgebiet (MD) zu schaffen.  

Zielsetzung ist, im östlichen Anschluss an eine bestehende gemischte Baufläche auf Grund kon-
kreter Nachfrage kleinflächig Baufläche für den Eigenbedarf zu ermöglichen.  

Die verkehrliche Erschließung des Änderungsbereiches erfolgt über die ‚Hauptstraße‘ (L 3435). 
Von Hessen Mobil wurde bezüglich der Anbauverbotszonen und die Zufahrtsbeschränkungen 
gem. §23 HStrG (Hessisches Straßen Gesetz) eine Verlegung der Ortsdurchfahrtsgrenze in Aus-
sicht gestellt: 

Aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse, dass 

- ein Gehweg zum Friedhof nördlich der Landesstraße bereits vorhanden ist, 

- es sich um einen Lückenschluss zwischen Bebauung und Friedhof handelt und 

- sich ein Wohnhaus in Gegenlage befindet 

bestehen für den vorliegenden Fall von Hessen Mobil keine grundsätzlichen Bedenken gegen die 
Realisierung des Vorhabens.  

 
Als Planungsziel wird verfolgt, die Darstellung der „Fläche für die Landwirtschaft“ entspre-
chend der beabsichtigten Nutzung in eine „Gemischte Baufläche – Dorfgebiet (MD)“ zu ändern.  
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Die Ver- und Entsorgung kann durch entsprechende Anschlüsse an vorhandene Infrastruktur er-
folgen. 

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs und Kompensationsmaßnahmen sowie Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen werden auf Bauantragsebene geregelt.  
Bzgl. der Tierwelt sind im Änderungsbereich ein Vorkommen bzw. eine Beeinträchtigung von ar-
tenschutzrechtlich relevanten Arten und von Arten, die im Rahmen der Eingriffsregelung zu be-
trachten sind, nicht zu erwarten. 
Auf eine faunistische Erfassung und ein Gutachten wird aufgrund der vorhandenen Biotop-/Le-
bensraumstrukturen im Änderungsbereich verzichtet.  
 
Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG kann für alle Arten/Artengrup-
pen ausgeschlossen werden.  

 

 


